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Von heute an richte man alle Korrespon-
denzen für das Sekretariat und die Redaktion
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Rédaction à M. Th. Delachaux. Vieux-Châ-
tel, 17, NEUCHATEL.

wurden die Sektionen eingeladen innert drei Mo-
naten ihre Vorschläge dem Zentralvorstand zu
unterbreiten. Diejenigen Sektionen, die ihre Ant-
wort noch nicht eingesandt haben, werden daher
gebeten dies sobald wie möglich zu tun. (Siehe
Protokoll der Delegiertenversammlung in N° 175
der NcA«'etser/i'MrtsI).

Kunststipendien.

Mitteilungen des Zentralvorstandes.

An die Herrn Sektionspräsidenten.
Wir beehren uns Ihnen in Erinnerung zu bringen

dass die letzte Generalversammlung einen Be-
schluss gefasst hat betr. Studium eines neuen
Wahlmodus für die Jahresjury. Zu diesem Zweck

Laut Bundesbeschluss vom 18. Juni 1898 und Art. 02
der Verordnung vom 3. August 1915 kann aus dem
Kredit für Förderung und Hebung der Kunst in der
Schweiz alljährlich eine angemessene Summe für die
Ausrichtung von Stipendien an Schweizerkünstler ver-
wendet werden. Unter der Voraussetzung, dass uns
auch für das Jahr 1918 ein solcher Kredit in der Höhe
von mindestens Fr. 60.000 bewilligt werde, stehen
wir daher nicht an, auch in diesem Jahre einen Stipen-
dien-Wettbewerb zu veranstalten; dagegen wird mit
Rücksicht auf die Beschränktheit der verfügbaren Mittel
wohl neuerdings mit einer Verringerung der Zahl der
Stipendien und ihrer Höhe zu rechnen sein.
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